Ingenieurvertrag
Fachplanung Technische Ausrüstung 
(in Anlehnung an die HOAI 2021)

Zwischen 		Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück-Kreis
vertreten durch den Landrat Volker Boch 
			Fachbereich 14 – Schulen und Gebäude 
			Ludwigstr. 3-5
			55469 Simmern 

und 			xxx
			
		

wird folgender Vertrag geschlossen: 

§ 1 
Gegenstand und Umfang des Vertrages

(1) Gegenstand dieses Vertrages sind die Ingenieurleistungen der Technischen Ausrüstung HLS für die brandschutztechnische Sanierung und Teilsanierung der Innenräume/Toiletten des Bauteils E der KGS Kirchberg. 
(2) Die Ingenieurleistungen beziehen sich auf die Anlagengruppen 410 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 1 HOAI und 420 Wärmeversorgungsanlagen nach § 53 Abs. 2 Nr. 2 HOAI.   
(3) Der Bauherr überträgt dem Ingenieur das gesamte Leistungsbild nach § 55 HOAI gemäß Angebot vom xxx: Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Objektüberwachung und Objektbetreuung.
(4) Der Ingenieur ist verpflichtet, weitere Leistungen/besondere Leistungen zu übernehmen, wenn dies der Bauherr schriftlich beantragt. Auch für die weiteren in Auftrag gegebenen Leistungen gelten die Vorschriften dieses Vertrags. 

§ 2 
Grundlage des Vertrages 

(1) Grundlage des Vertrages ist das Honorarangebot vom xxx mit Brutto-Gesamtkosten von xxx Euro. 
(2) Soweit dieser Vertrag nichts anderes bestimmt, gelten ergänzend: 
a) Die Bestimmungen über den Werkvertrag gemäß § 631 ff. BGB, explizit die §§ 650p bis 650 t BGB,
b) das LTTG in seiner gültigen Fassung,
c) die Ausschreibungsunterlagen
d) sowie die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) in der Fassung 2021.


§ 3
Leistungsbild 

(1) Das Leistungsbild HLS umfasst Leistungen gemäß § 55 HOAI. 
(2) Die Grundleistungen gliedern sich gemäß Angebot vom xxx in nachstehend aufgeführte Leistungsphasen mit Bewertungen:

4. Genehmigungsplanung 			  %
5. Ausführungsplanung 			  %
6. Vorbereitung der Vergabe 			  %
7. Mitwirkung bei der Vergabe 		  %
8. Objektüberwachung 			  %
9. Objektbetreuung 				  %	

           
Summe 					  %
                    	
	Nebenkosten gem. § 14 HOAI			  %
Umbauzuschlag gem. § 36 HOAI	            	  %	
	Nachlässe 					  %   

§ 4 
Termine und Bauzeiten 

(1) Der Ingenieur hat seine Leistungen in Abstimmung mit dem Bauherrn und dem/der Architekt*in zu treffen. 
(2) Soweit keine Termine und Fristen vereinbart sind, hat der Ingenieur seine Leistungen so rechtzeitig zu erbringen, dass Planung und Durchführung der Baumaßnahme nicht behindert werden. 
(3) Wird die Durchführung des Vertrages wegen fehlender Mitwirkungshandlungen des AG unterbrochen und hat der/die Ingenieur*in den AG ergebnislos zur Mitwirkung aufgefordert, so steht dem/der Ingenieur*in für die Dauer der Unterbrechung eine angemessene Entschädigung zu. 

§ 5 
Vergütung der Ingenieurleistungen 

(1) Das Honorar richtet sich nach den anrechenbaren Kosten gemäß § 4 HOAI. 
Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich ferner für die Grundleistungen sämtlicher übertragener Leistungsphasen auf Grundlage der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine solche noch nicht vorliegt auf Grundlage der Kostenschätzung (Kostenberechnungsmodell § 6 Abs. 1 S.2. Nr. 2 HOAI). 
Die Kostenberechnung für Kostengruppe 410 und 420 ergibt eine Summe von 300.698,00 Euro netto. 
(2) Den Anlagengruppen 1 und 2 wird gemäß § 5 Abs.2 HOAI die Honorarzone II zugrunde gelegt. 
(3) Für die Vergütung gelten auf Grundlage von § 7 Abs. 1 HOAI die Basissätze für Leistungen nach den Honorartafeln gemäß § 56 Abs. 1 HOAI sowie die Bewertung der Leistungsphasen gemäß § 3 Abs. 2 des Vertrages. 

Es ergibt sich ein Gesamthonorar auf Grundlage der derzeitigen Kostenschätzung von xxxx Euro netto.
	
(4) Besondere Leistungen werden getrennt angeboten und entsprechend nach HOAI vergütet.
(5) Für zusätzliche Leistungen – nach jeweils vorheriger schriftlicher Vereinbarung- werden folgende Stundensätze netto vereinbart:
Geschäftsführer Std. 		xxx Euro
Ingenieur Std.			xxx Euro
Bauzeichner Std. 		xxx Euro
[bookmark: _GoBack]Schreibkraft Std. 		xxx Euro 
Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Aufwand. Stundenbelege sind vorzulegen. 
(6) Sämtliche anfallenden Honorare werden mit der gesetzlichen Umsatzsteuer entsprechend § 16 HOAI beaufschlagt. Sie wird in der gesetzlichen Höhe gesondert in Rechnung gestellt. 
(7) Der Auftragnehmer hat bauzeitbedingte Mehraufwendungen auf der Grundlage einer für die vorgesehene Bauzeit darzustellenden realistischen Aufwandskalkulation nachzuweisen. Kürzere Bauzeitenverlängerungen und damit verbundene Mehraufwendungen sind durch das vereinbarte Honorar abgegolten. Die zusätzliche Vergütung entfällt, wenn Planungs- oder Ausführungsänderungen oder sonstige vom Bauherrn angeordnete Maßnahmen zur Erhöhung der anrechenbaren Kosten führen und dadurch der Mehraufwand ausgeglichen wird. Gleiches gilt, wenn die berechtigte Berechnung wiederholter Leistungen oder sonstige Honorierungsaspekte zu einem Ausgleich der Mehraufwendungen führen. 

§ 6 
Honorarzahlungen 

(1) Der Auftragnehmer kann erbrachte Teilleistungen durch Abschlagsrechnungen in Rechnung stellen. Die Abschlagszahlungsrechnung muss prüffähig sein. 
Teilschlussrechnungen werden nicht anerkannt 
(2) Das Honorar für die Leistungen erhält der Auftragnehmer, wenn er diese vertragsgemäß erbracht hat, die übertragenen Leistungen abgenommen sind und die prüffähige Honorarschlussrechnung mit der vollständigen Dokumentation für diese Leistungen dem Bauherrn übergeben worden sind. 
Das Honorar für Besondere Leistungen wird nach deren Erbringung fällig; Abs. 1 bleibt unberührt. 
(3) Erhaltene Überzahlungen erstattet der Ingenieur unter Verzicht auf die Einrede weggefallener Bereicherung unverzüglich zurück. 

§ 7 
Allgemeine Rechte und Pflichten des Ingenieurs 

(1) Der Auftragnehmer hat die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. 
(2) Seine Leistungen sind unter Beachtung der anerkannten Regeln der Baukunst und Technik sowie nach dem Grundsatz größtmöglicher Wirtschaftlichkeit zu erbringen. Letzteres gilt auch im Hinblick auf die späteren Unterhaltungs- und Betriebskosten. 
(3) Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Ingenieur berechtigt und verpflichtet, die Rechte des Bauherrn zu wahren, insbesondere hat er den am Bau Beteiligten die notwendigen Weisungen zu erteilen. Er übt im Rahmen seiner Obliegenheit neben dem Hausmeister das Hausrecht für den Bauherrn aus. 
Der Ingenieur ist aber nicht bevollmächtigt, für den Bauherrn rechtsgeschäftliche Erklärungen abzugeben, insbesondere Vergütungsabreden zu treffen oder Bauleistungen zu vergeben. 
(4) Ist die Einhaltung des genehmigten Kostenrahmens nach Vorlage des Kostenanschlags nicht möglich oder wird eine Kostenüberschreitung bei der Bauausführung erkennbar oder sollten sich unvorhergesehene Schwierigkeiten in bautechnischer Hinsicht ergeben, so hat der Ingenieur unverzüglich zu informieren. Um den genehmigten Kostenrahmen einzuhalten, sind vom Ingenieur Vorschläge über mögliche Einsparungen oder Rückstellungen zur Kostenreduzierung zu machen. 
(5) Der Auftragnehmer wird – ohne zeitliche Begrenzung auch über die Laufzeit des Vertrages hinaus – über alle während der Projektdurchführung vom Aufraggeber erhaltenen vertraulichen Informationen Stillschweigen bewahren und gegenüber jedem Dritten vertraulich behandeln. 

§ 8
Abnahme und Verjährung

(1) Die Leistungen des AN hat der AG förmlich abzunehmen. Hierfür ist vom Ingenieur ein Abnahmeprotokoll zu erstellen. Die Abnahmefähigkeit liegt vor, wenn die Leistungen vollständig, vertragsgerecht und im Wesentlichen mangelfrei erbracht sind, ein prüfbares Ergebnis beinhalten und das beauftragte Bauwerk darstellen. Der AN zeigt dem AG die Abnahmefähigkeit schriftlich an mit der Aufforderung innerhalb einer angemessenen Frist die Abnahme zu erklären. Die Frist beginnt einen Tag nach der Absendung des Aufforderungsschreibens. Das Abnahmeprotokoll ist von beiden Seiten zu unterschreiben. Die Abnahme kann durch schriftliche Bestätigung auf dem Schreiben mit dem Abnahmeverlangen erfolgen. 
(2) Die Leistung gilt als abgenommen, wenn der AG trotz angemessener, schriftlicher Fristsetzung die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat. 
(3) Falls keine förmliche Abnahme verlangt wird, können die Leistungen des AN auch stillschweigend abgenommen werden, insbesondere durch vorbehaltlose Bezahlung der Schlussrechnung.
(4) Treffen die Parteien keine anderweitige Vereinbarung, gelten Zielfreigaben nicht als rechtsgeschäftliche Abnahmen. 
(5) Gemäß § 650s BGB ist der AN berechtigt, nach der letzten Leistung des bauausführenden Unternehmens eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen zu verlangen. 
(6) Die Mängelbeseitigungsansprüche des Bauherrn gegen den Auftragnehmer verjähren nach Ablauf von fünf Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt der Abnahme. 
(7) Werden Bauwerkschäden oder sonstige Mängel während der Verjährungsfrist vom Bauherrn geltend gemacht, kann der/die Ingenieur*in bis zu seiner/ihrer vollständigen Beseitigung die Einrede der Verjährung nicht erheben. 
§ 9
Haftung

(1) Der Ingenieur sorgt im Rahmen seiner vertraglichen Aufgaben gemeinsam mit den jeweils beauftragten Architekten, Sonderfachleuten und bauausführenden Unternehmen für die mangelfreie Herstellung der in § 1 näher bezeichneten Baumaßnahmen und Objekte. 
(2) Der AN haftet für Fehler und Mängel seiner Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften.
(3) Die Haftung wird durch aufsichtsbehördliche Genehmigungen und die Abnahme der Vertragsleistung nicht eingeschränkt. 
(4) Die Haftung kann für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz nicht beschränkt werden. 

§ 10
Haftpflichtversicherung

(1) Zur Sicherstellung etwaiger Ersatzansprüche aus diesem Vertrag ist eine Haftpflichtversicherung vom Ingenieur bei Vertragsabschluss nachzuweisen.
Es ist sicherzustellen, dass die Eintrittspflicht der Versicherung erhalten bleibt. 
Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen: 
	Für Personenschäden		1.500.000,00 Euro 
	Für sonstige Schäden 		1.500.000,00 Euro 
Für Einzelobjekte mit besonders großem Risiko oder einer Gesamtherstellungssumme über 2.500.000,00 Euro ist die Haftpflichtversicherung anzuheben oder eine Objektversicherung abzuschließen. 
(2) Der Ingenieur hat vor dem Nachweis seiner Haftpflichtversicherung mit vorstehendem Umfang keinen Anspruch auf Auszahlung einer Vergütung. Bei Arbeitsgemeinschaften dürfen die Versicherungsbedingungen keine Ausschlussklauseln enthalten. 
(3) Die Kosten des Versicherungsschutzes werden nicht gesondert vergütet. 

§11
Urheberrecht

(1) Der Bauherr ist berechtigt, die Leistungen des Ingenieurs zu den vertraglich vereinbarten Zwecken zu verwenden und an den erstellten baulichen und sonstigen Anlagen Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen, die der Bauherr mit Rücksicht auf deren Verwendung für zweckmäßig hält, auch für eine Wiederherstellung oder die Fertigstellung durch Dritte. Eine besondere Vergütung wird in diesen Fällen nicht geschuldet. Der Bauherr ist verpflichtet, den Ingenieur vor wesentlichen Änderungen eines nach dem Urheberrechtsgesetz geschützten Werkes anzuhören. 
(2) Mit der vereinbarten Vergütung sind alle Ansprüche des Ingenieurs im Zusammenhang mit der Übertragung der Nutzungs-, Verwertungs- und Änderungsrechte abgegolten. 
(3) Der Bauherr und der Ingenieur haben das Recht zur Digitalisierung, Vervielfältigung, Verwertung, Verleihung und zur Veröffentlichung der Unterlagen unter Namensangabe des Ingenieurs, des Architekten und des Bauherrn. 
(4) Der Ingenieur gewährleistet, dass die Nutzungsrechte frei von Rechten Dritter sind. Er hat fremde Urheberrechte kostenfrei abzuklären und ggf. die Zustimmung des Berechtigten zu veranlassen. 

§ 12
Kündigung

(1) Hinsichtlich der Kündigung gelten die gesetzlichen Regelungen des Werkvertrags. 
Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform. 
(2) Für den Fall, dass der Ingenieur*in die Kündigung zu vertreten hat, besteht sein Anspruch auf Vergütung nur für die bis dahin erbrachten Leistungen. 
Andernfalls steht dem/der Ingenieur*in das vertraglich vereinbarte Honorar unter Anrechnung der infolge der Nichterbringung ersparten Aufwendungen zu. 

§ 13
Herausgabeanspruch 

Die vom Ingenieur für den Bauherrn gefertigten und beschafften, sowie dem Ingenieur überlassenen Pläne, Unterlagen und digitale Planungsdaten sind dem Bauherrn spätestens nach Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen, jedenfalls aber nach § 3 Abs. 2 Ziffer 3. dieses Vertrages unbeschränkt auszuhändigen. Sie werden Eigentum des Bauherrn. Ein Zurückbehaltungsrecht des Ingenieurs wird ausgeschlossen. 

§ 14
Auskunft

Der Ingenieur hat dem Bauherrn über die von ihm zu vertretenden Leistungen kurzfristig und ohne besondere Vergütung Auskunft zu geben, und zwar so lange, bis das rechnerische und baufachliche Prüfverfahren für die Baumaßnahme von der letzten Prüfungsinstanz für abgeschlossen erklärt ist. Diese Pflicht erlischt nicht mit der Vertragsbeendigung. 

§ 15
Sonstiges 

Abschluss, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. 
Gerichtsstand ist Simmern. 

§ 16
Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestandteile nicht berührt, wenn davon auszugehen ist, dass diese Regelungen auch ohne den nichtigen oder unwirksamen Teil getroffen worden wären. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Teile gelten die gesetzlichen Vorschriften. Dasselbe gilt für ergänzungsbedürftige Vertragslücken. 


Ort und Datum:						Ort und Datum: 

__________________________________		____________________________________

Für den Auftraggeber:					Für den Auftragnehmer: 




___________________________________		_____________________________________
(Landrat Volker Boch)					(xxx)
3

